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Beratungsfolge Sitzungsdatum 

Ausschuss für Bildung, Kultur, Soziales und Sport 28.10.2025 
Haupt-, Finanz-, Bau- und Vergabeausschuss 13.11.2025 
Verbandsgemeinderat 04.12.2025 
 
 

Grundsatzentscheidung zur Übernahme der kommunalen 
Kindertagesstätten durch einen freien Träger 
 
Beschlussbegründung: 
 
Bereits im Jahr 2023 wurde in mehreren Sitzungen der Verbandsgemeinde über die Übernahme der 
kommunalen Kindertageseinrichtungen der Verbandsgemeinde durch freie Träger diskutiert. 
 
Im Januar 2023 erhielt die Verbandsgemeinde eine Interessensbekundung zur Übernahme der 
Kindertageseinrichtung durch die Volkssolidarität. 
 
Nach bekannt werden des Bewerbungsverfahrens der Volkssolidarität reichtet schließlich im April 
2023 auch die AWO eine Bewerbung zur Übernahme der Kindertagesstätten ein. 
 
Zur Übertragung der 3 eigenen kommunalen Kindertagesstätten wurde ein Beschluss ausgearbeitet, 
welcher nach erfolgter Beratung schließlich zurückgestellt wurde, um in einem Grundsatzbeschluss zu 
beschließen, ob die kommunalen Kitas an freie Träger übertragen werden sollten. 
 
Erst nach Beschluss könnte ein Verfahren zur weiteren Überprüfung beginnen. 
 
Es müsste ein Kriterienkatalog zur Übernahme erstellt und Gespräche mit interessierten Trägern 
geführt werden. 
 
In der Sitzung des Ausschusses für Bildung-, Kultur-, Soziales und Sport der Verbandsgemeinde am 
28.10.2025 wurde bereits über die Übertragung der Kindertagesstätten an einen freien Träger 
diskutiert. 
 
 
Der Bildungs-, Kultur-. Soziales und Sport Ausschuss der Verbandsgemeinde empfiehlt die 
vorliegende Beschlussfassung. 
 
Im Haupt-, Finanz-, Bau- und Vergabeausschuss wurde nach einem mündlichen Änderungsantrag 
mehrheitlich empfohlen, diesen Beschluss zurückzustellen bis das mit dem Änderungsantrag zur 
Kostenbeitragssatzung geforderte Konzept für die Zukunft der Kindertageseinrichtungen vorliegt. 
 
 
 
 



 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Verbandsgemeinderat beschließt, den Grundsatz zu fassen, die drei kommunalen 
Kindertagesstätten: 
 
1. Kindertagesstätte „Burgspatzen“ Bornstedt 
2. Kindertagesstätte „Storchennest“ Blankenheim 
3. Kindertagesstätte „Entdeckerland“ Ahlsdorf 
 
an einen freien Träger zu übertragen. 

 

 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Derzeit noch nicht absehbar. 
 
 
 
Anlagen: 

- Interessenbekundung der Volkssolidarität inkl. Konzept 
- Bewerbung AWO 
- Mitteilungsvorlage aus 2023 

 
 
 
Beratungsergebnis: 
 
Anwesend: Dafür: Dagegen: Enthaltung laut Beschlussvorschlag abweichender Beschluss 
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